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Gemeinde Schülldorf 
Wahlprüfungsausschuss 
- Der Vorsitzende - 

 B E K A N N T M A C H U N G  
 

 
Ich lade Sie recht herzlich zu der am 
 

Montag, 16. September 2013 um 18:30 Uhr  
 

im "Haus der Jugend", Dorfstr. 12a, 24790 Schülldorf, 
stattfindenden öffentlichen Sitzung des Wahlprüfungsausschusses  

der Gemeinde Schülldorf ein. 
 
T A G E S O R D N U N G: 
 
1. Beschlussfassung über die Tagesordnung 

2. Einwohnerfragestunde 

3. Prüfung der Gültigkeit der Gemeindewahl vom 26.05.2013 

4. Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden, Anfragen der Ausschussmitglieder 

5. Verschiedenes 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Kühl 

f.d.R: 
Amt Eiderkanal 
Im Auftrag 
 
gez. Hirsch 

  

Henry Kühl 
(Der Vorsitzende) 

Dirk Hirsch 
(Leitender Verwaltungsbeamter) 
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Gemeinde Schülldorf 
Gemeindevertretung 
- Die Bürgermeisterin - 

 B E K A N N T M A C H U N G  
 

 
Ich lade Sie recht herzlich zu der am 
 

Montag, 16. September 2013 um 19:30 Uhr  
 

im "Haus der Jugend", Dorfstr. 12a, 24790 Schülldorf, 
stattfindenden öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Schülldorf ein. 

 
 
T A G E S O R D N U N G: 
 
1. Beschlussfassung über die Tagesordnung und über die in nicht öffentlicher Sitzung zu 

behandelnden Tagesordnungspunkte 

2. Einwohnerfragestunde 

3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 17.06.2013 

4. Beratung und Beschlussfassung über die Gültigkeit der Gemeindewahl  
vom 26.05.2013 

5. Benennung einer/s Vertreter/in sowie einer/s Stellvertreters/in der Gemeinde für das 
Kuratorium und den Beirat der Kindertagesstätte in Ostenfeld 

6. Benennung einer/s Vertreter/in und einer/s Stellvertreters/in für das Kuratorium und 
den Beirat des ev. Kindergartens St.Johannes 

7. Beratung und Beschlussfassung über die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes 
(Abwägung und abschließender Beschluss) 

8. Beratung und Beschlussfassung über die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 
"Langknüll-West" (Abwägung und Satzungsbeschluss) 

9. Beratung und Beschlussfassung über den Neuabschluss des Winterdienstvertrages 

10. Beratung und Beschlussfassung über eine regelmäßige und dauernde musikalische 
Früherziehung in der Kindertagesstätte St. Johannes in Schacht-Audorf durch die 
Rendsburger Musikschule 

11. Sachstandsbericht über die Erweiterung des Hauses der Jugend (Kindergarten-
Ausbau) 

12. Beratung und Beschlussfassung über den Vorentwurf für die geplante Errichtung  
eines Bahnhaltepunktes 

13. Sachstandsbericht über die Verbesserung der Breitbandversorgung 

14. Bericht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 
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15. Mitteilungen der Bürgermeisterin, Anfragen der Gemeindevertreterinnen und Gemein-
devertreter 

16. Verschiedenes 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

f.d.R: 
Amt Eiderkanal 
Im Auftrag 
 

 
 
gez. Desens 
 
 

 
 
gez. Hirsch 

Heinke Desens 
(Die Bürgermeisterin) 

Dirk Hirsch 
(Leitender Verwaltungsbeamter) 

 

        Seite 2 401



 
 
1. Satzung zur Änderung der Benutzungs- und Gebührensatzung des Schulverbandes 
im Amt Eiderkanal für die außerschulische Benutzung der Schulräume, der Sport- und 
Gymnastikhalle sowie des Sportplatzes 
 
 
Aufgrund der §§ 3 und 5 Abs. 6 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit vom 
28.02.2003 in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und der §§ 
1, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein sowie § 6 der 
Satzung des Schulverbandes im Amt Eiderkanal jeweils in der derzeit geltenden Fassung 
wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 21.02.2013 folgende 1. Satzung 
zur Änderung der Benutzungs- und Gebührensatzung des Schulverbandes im Amt 
Eiderkanal für die außerschulische Benutzung der Schulräume, der Sport- und 
Gymnastikhalle sowie des Sportplatzes erlassen: 
 
 

§ 1 
 

In § 6 Absatz 3 werden nach Satz 1 die folgenden Sätze 2 bis 4 angefügt: 
 
„Der Zuschlag wird in Form einer Pauschale erhoben, und zwar pro Benutzungstag in Höhe 
von 

• 3,57 € für Beleuchtung, Abfallentsorgung, Wasser, Abwasser und Versicherung 
und außerdem 

• 0,06 € pro m² Schulraum für die Grundmiete incl. Heizung. 
 

Der Zuschlag erhöht sich, wenn sich der Preisindex für Nichtwohngebäude (Gewerbliche 
Betriebsgebäude) um mehr als 10 % verändert. Dabei wird von dem Basis-Jahr 2005 mit 
dem Wert 100 des Statistischen Bundesamtes ausgegangen, der alle drei Monate angepasst 
wird; der letzte Stand im November 2012 weist einen Wert in Höhe von 123,3 auf.“ 
 
 

§ 2 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Osterrönfeld, den 02.09.2013                                         Schulverband im Amt Eiderkanal 
                                                                                            Der Schulverbandsvorsteher 

 

        gez. Liebsch 

                                                                                                                            Jürgen Liebsch 
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Wahlbekanntmachung 

 
 
 
1. Am Sonntag, 22. September 2013, 
 
      findet die Wahl zum 18. Deutschen Bundestag statt.  
 
      Die Wahl dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 
 
2. Die Gemeinde Bovenau bildet einen Wahlbezirk. 

 
Der Wahlraum wird in in den Räumlichkeiten des Bürgerzentrums "Uns Huus" 
(Kindergarten), An der Kirche 20, 24796 Bovenau eingerichtet. 

 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 19.08.2013 bis 01.09.2013 
übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die oder der 
Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 
Für die Ermittlung des Briefwahlergebnisses der Bundestagswahl tritt der Briefwahlvorstand um 18:00 Uhr in 
24783 Osterrönfeld, Schulstraße 36, Sitzungssaal (OG) der Amtsverwaltung Eiderkanal zusammen. 

 
3. Wahlberechtigte können nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie 

eingetragen sind. 
 
Die Wählerinnen und Wähler werden gebeten, die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder 
Reisepass zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 

 
Der Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 

 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelassenen 

Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, 
bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem das Kennwort und rechts von dem Namen jedes 
Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 
b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine 

Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der 
zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 
Der Wähler gibt 
 
seine Erststimme in der Weise ab, 
dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll, 
 
und seine Zweitstimme in der Weise, 
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 

 
Der Stimmzettel muss von der Wählerin oder dem Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und so zusammengefaltet werden, dass die Stimmabgaben nicht 
erkennbar sind bzw. die Inhalte verdeckt sind. 
 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung der 
Wahlergebnisse im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Störung des 
Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt 

ist, 
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a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 

 
b) durch Briefwahl 

 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen 
amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am 
Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief  kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
6. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 des 

Bundeswahlgesetzes). 
 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 
und 3 des Strafgesetzbuches). 
 
 
 

 Schacht-Audorf, 05. September 2013   Die Gemeindebehörde  
                                   Amt Eiderkanal 

                                                                                       Der Amtsvorsteher 
                                                                                            Im Auftrage 
 
 
                                                                                                                                        gez. Haller 
 
                      ( Haller ) 
 

404



 
Wahlbekanntmachung 

 
 
 
1. Am Sonntag, 22. September 2013, 
 
      findet die Wahl zum 18. Deutschen Bundestag statt.  
 
      Die Wahl dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 
 
2. Die Gemeinde Haßmoor bildet einen Wahlbezirk. 

 
Der Wahlraum wird in in den Räumlichkeiten des neuen Feuerwehrgerätehaus, 
Hauptstraße 41, 24790 Haßmoor eingerichtet. 

 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 19.08.2013 bis 01.09.2013 
übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die oder der 
Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 
Für die Ermittlung des Briefwahlergebnisses der Bundestagswahl tritt der Briefwahlvorstand um 18:00 Uhr in 
24783 Osterrönfeld, Schulstraße 36, Sitzungssaal (OG) der Amtsverwaltung Eiderkanal zusammen. 

 
3. Wahlberechtigte können nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie 

eingetragen sind. 
 
Die Wählerinnen und Wähler werden gebeten, die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder 
Reisepass zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 

 
Der Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 

 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelassenen 

Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, 
bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem das Kennwort und rechts von dem Namen jedes 
Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 
b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine 

Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der 
zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 
Der Wähler gibt 
 
seine Erststimme in der Weise ab, 
dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll, 
 
und seine Zweitstimme in der Weise, 
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 

 
Der Stimmzettel muss von der Wählerin oder dem Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und so zusammengefaltet werden, dass die Stimmabgaben nicht 
erkennbar sind bzw. die Inhalte verdeckt sind. 
 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung der 
Wahlergebnisse im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Störung des 
Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt 

ist, 
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a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 

 
b) durch Briefwahl 

 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen 
amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am 
Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief  kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
6. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 des 

Bundeswahlgesetzes). 
 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 
und 3 des Strafgesetzbuches). 
 
 
 

 Schacht-Audorf, 05. September 2013   Die Gemeindebehörde  
                                   Amt Eiderkanal 

                                                                                       Der Amtsvorsteher 
                                                                                            Im Auftrage 
 
                                                                                                                                       gez. Haller 
 
                      ( Haller ) 
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Wahlbekanntmachung 

 
 
 
1. Am Sonntag, 22. September 2013, 
 
      findet die Wahl zum 18. Deutschen Bundestag statt.  
 
      Die Wahl dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 
 
2. Die Gemeinde Ostenfeld bildet einen Wahlbezirk. 

 
Der Wahlraum wird in in den Räumlichkeiten des Bürgerzentrums "Alte Schule", 
Dorfstraße 8, 24790 Ostenfeld eingerichtet. 

 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 19.08.2013 bis 01.09.2013 
übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die oder der 
Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 
Für die Ermittlung des Briefwahlergebnisses der Bundestagswahl tritt der Briefwahlvorstand um 18:00 Uhr in 
24783 Osterrönfeld, Schulstraße 36, Sitzungssaal (OG) der Amtsverwaltung Eiderkanal zusammen. 

 
3. Wahlberechtigte können nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie 

eingetragen sind. 
 
Die Wählerinnen und Wähler werden gebeten, die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder 
Reisepass zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 

 
Der Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 

 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelassenen 

Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, 
bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem das Kennwort und rechts von dem Namen jedes 
Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 
b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine 

Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der 
zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 
Der Wähler gibt 
 
seine Erststimme in der Weise ab, 
dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll, 
 
und seine Zweitstimme in der Weise, 
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 

 
Der Stimmzettel muss von der Wählerin oder dem Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und so zusammengefaltet werden, dass die Stimmabgaben nicht 
erkennbar sind bzw. die Inhalte verdeckt sind. 
 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung der 
Wahlergebnisse im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Störung des 
Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt 

ist, 
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a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 

 
b) durch Briefwahl 

 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen 
amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am 
Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief  kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
6. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 des 

Bundeswahlgesetzes). 
 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 
und 3 des Strafgesetzbuches). 
 
 
 

 Schacht-Audorf, 05. September 2013   Die Gemeindebehörde  
                                   Amt Eiderkanal 

                                                                                       Der Amtsvorsteher 
                                                                                            Im Auftrage 
 
                                                                                                                                      gez. Haller 
 
                      ( Haller ) 
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Wahlbekanntmachung 

 
 
 
1. Am Sonntag, 22. September 2013, 
 
      findet die Wahl zum 18. Deutschen Bundestag statt.  
 
      Die Wahl dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 
 
2. Die Gemeinde Osterrönfeld ist in folgende Wahlbezirke eingeteilt: 
 

Wahlbezirk-
Nr. 

Bezeichnung des Wahlbezirks Bezeichnung des Wahlraums 

01 
 
 

02 
 
 

03 

Kühl’s Gasthof 
 
 
Aukamp-Schule 
 
 
Bürgerzentrum 
 

Kühl’s Gasthof, 
Dorfstraße 29 
 
Aukamp-Schule, 
Achterkamp 14 
 
Bürgerzentrum „ Alter Bahnhof“, 
Alter Bahnhof 26 

 
Abgrenzung der Wahlbezirke siehe Anlage. 
 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 19.08.2013 bis 01.09.2013 
übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die oder der 
Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 
Für die Ermittlung des Briefwahlergebnisses der Bundestagswahl tritt der Briefwahlvorstand um 18:00 Uhr in 
24783 Osterrönfeld, Schulstraße 36, Sitzungssaal (OG) der Amtsverwaltung Eiderkanal zusammen. 

 
3. Wahlberechtigte können nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie 

eingetragen sind. 
 
Die Wählerinnen und Wähler werden gebeten, die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder 
Reisepass zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 

 
Der Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 

 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelassenen 

Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, 
bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem das Kennwort und rechts von dem Namen jedes 
Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 
b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine 

Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der 
zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 
Der Wähler gibt 
 
seine Erststimme in der Weise ab, 
dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll, 
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und seine Zweitstimme in der Weise, 
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 

 
Der Stimmzettel muss von der Wählerin oder dem Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und so zusammengefaltet werden, dass die Stimmabgaben nicht 
erkennbar sind bzw. die Inhalte verdeckt sind. 
 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung der 
Wahlergebnisse im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Störung des 
Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt 

ist, 
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 
 

b) durch Briefwahl 
 

teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen 
amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am 
Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief  kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
6. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 des 

Bundeswahlgesetzes). 
 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 
und 3 des Strafgesetzbuches). 
 
 
 

 Schacht-Audorf, 05. September 2013   Die Gemeindebehörde  
                                   Amt Eiderkanal 

                                                                                       Der Amtsvorsteher 
                                                                                            Im Auftrage 
 
 
                                                                                                                                         gez. Haller 
 
                      ( Haller ) 
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Wahlbekanntmachung 

 
 
 
1. Am Sonntag, 22. September 2013, 
 
      findet die Wahl zum 18. Deutschen Bundestag statt.  
 
      Die Wahl dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 
 
2. Die Gemeinde Rade bei Rendsburg bildet einen Wahlbezirk. 

 
Der Wahlraum wird in in den Räumlichkeiten des Feuerwehrgerätehaus, Dorfstraße, 
24790 Rade bei Rendsburg eingerichtet. 

 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 19.08.2013 bis 01.09.2013 
übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die oder der 
Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 
Für die Ermittlung des Briefwahlergebnisses der Bundestagswahl tritt der Briefwahlvorstand um 18:00 Uhr in 
24783 Osterrönfeld, Schulstraße 36, Sitzungssaal (OG) der Amtsverwaltung Eiderkanal zusammen. 

 
3. Wahlberechtigte können nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie 

eingetragen sind. 
 
Die Wählerinnen und Wähler werden gebeten, die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder 
Reisepass zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 

 
Der Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 

 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelassenen 

Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, 
bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem das Kennwort und rechts von dem Namen jedes 
Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 
b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine 

Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der 
zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 
Der Wähler gibt 
 
seine Erststimme in der Weise ab, 
dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll, 
 
und seine Zweitstimme in der Weise, 
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 

 
Der Stimmzettel muss von der Wählerin oder dem Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und so zusammengefaltet werden, dass die Stimmabgaben nicht 
erkennbar sind bzw. die Inhalte verdeckt sind. 
 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung der 
Wahlergebnisse im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Störung des 
Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt 

ist, 
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a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 

 
b) durch Briefwahl 

 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen 
amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am 
Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief  kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
6. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 des 

Bundeswahlgesetzes). 
 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 
und 3 des Strafgesetzbuches). 
 
 
 

 Schacht-Audorf, 05. September 2013   Die Gemeindebehörde  
                                   Amt Eiderkanal 

                                                                                       Der Amtsvorsteher 
                                                                                            Im Auftrage 
 
                                                                                                                                        gez. Haller 
 
                      ( Haller ) 
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Wahlbekanntmachung 

 
 
 
1. Am Sonntag, 22. September 2013, 
 
      findet die Wahl zum 18. Deutschen Bundestag statt.  
 
      Die Wahl dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 
 
2. Die Gemeinde Schacht-Audorf ist in folgende Wahlbezirke eingeteilt: 
 

Wahlbezirk-
Nr. 

Bezeichnung des Wahlbezirks Bezeichnung des Wahlraums 

04 
 

05 

Hotel „Audorfer Hof“ 
 

Schule Schacht-Audorf 

Hotel "Audorfer Hof",                  
Hüttenstraße 14 
Grund- Regionalschule,      
Dorfstraße 60 

 
Abgrenzung der Wahlbezirke siehe Anlage. 
 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 19.08.2013 bis 01.09.2013 
übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die oder der 
Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 
Für die Ermittlung des Briefwahlergebnisses der Bundestagswahl tritt der Briefwahlvorstand um 18:00 Uhr in 
24783 Osterrönfeld, Schulstraße 36, Sitzungssaal (OG) der Amtsverwaltung Eiderkanal zusammen. 

 
3. Wahlberechtigte können nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie 

eingetragen sind. 
 
Die Wählerinnen und Wähler werden gebeten, die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder 
Reisepass zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 

 
Der Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 

 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelassenen 

Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, 
bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem das Kennwort und rechts von dem Namen jedes 
Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 
b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine 

Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der 
zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 
Der Wähler gibt 
 
seine Erststimme in der Weise ab, 
dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll, 
 
und seine Zweitstimme in der Weise, 
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 
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Der Stimmzettel muss von der Wählerin oder dem Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und so zusammengefaltet werden, dass die Stimmabgaben nicht 
erkennbar sind bzw. die Inhalte verdeckt sind. 
 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung der 
Wahlergebnisse im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Störung des 
Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt 

ist, 
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 
 

b) durch Briefwahl 
 

teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen 
amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am 
Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief  kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
6. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 des 

Bundeswahlgesetzes). 
 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 
und 3 des Strafgesetzbuches). 
 
 
 

 Schacht-Audorf, 05. September 2013   Die Gemeindebehörde  
                                   Amt Eiderkanal 

                                                                                       Der Amtsvorsteher 
                                                                                            Im Auftrage 
                                                                                                                                       
                                                                                                                                        gez. Haller 
 
                      ( Haller ) 
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Wahlbekanntmachung 

 
 
 
1. Am Sonntag, 22. September 2013, 
 
      findet die Wahl zum 18. Deutschen Bundestag statt.  
 
      Die Wahl dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 
 
2. Die Gemeinde Schülldorf bildet einen Wahlbezirk. 

 
Der Wahlraum wird in in den Räumlichkeiten im Haus der Jugend, Dorfstraße 12a, 
24790 Schülldorf eingerichtet. 

 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 19.08.2013 bis 01.09.2013 
übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die oder der 
Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 
Für die Ermittlung des Briefwahlergebnisses der Bundestagswahl tritt der Briefwahlvorstand um 18:00 Uhr in 
24783 Osterrönfeld, Schulstraße 36, Sitzungssaal (OG) der Amtsverwaltung Eiderkanal zusammen. 

 
3. Wahlberechtigte können nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie 

eingetragen sind. 
 
Die Wählerinnen und Wähler werden gebeten, die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder 
Reisepass zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 

 
Der Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 

 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelassenen 

Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, 
bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem das Kennwort und rechts von dem Namen jedes 
Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 
b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine 

Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der 
zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 
Der Wähler gibt 
 
seine Erststimme in der Weise ab, 
dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll, 
 
und seine Zweitstimme in der Weise, 
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 

 
Der Stimmzettel muss von der Wählerin oder dem Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und so zusammengefaltet werden, dass die Stimmabgaben nicht 
erkennbar sind bzw. die Inhalte verdeckt sind. 
 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung der 
Wahlergebnisse im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Störung des 
Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt 

ist, 
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a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 

 
b) durch Briefwahl 

 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen 
amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am 
Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief  kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
6. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 des 

Bundeswahlgesetzes). 
 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 
und 3 des Strafgesetzbuches). 
 
 
 

 Schacht-Audorf, 05. September 2013   Die Gemeindebehörde  
                                   Amt Eiderkanal 

                                                                                       Der Amtsvorsteher 
                                                                                            Im Auftrage 
 
                                                                                                                                        gez. Haller 
 
                      ( Haller ) 
 

418


	Deckblatt
	WPA Schülldorf 16.09.2013
	GV Schülldorf am 16.09.2013
	1. Änderungssatzung zur Benutzungs- und Gebührensatzung SV
	Wahlbekanntmachung Bovenau
	Wahlbekanntmachung Haßmoor
	Wahlbekanntmachung Ostenfeld
	Wahlbekanntmachung Osterrönfeld
	Anlage Osterrönfeld
	Wahlbekanntmachung Rade
	Wahlbekanntmachung SAD
	Anlage SAD
	Wahlbekanntmachung Schülldorf



